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Der Senat der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover hat in seiner Sitzung am 
04.09.2012 folgende Änderung der Stu-
dienordnung für den Studiengang Tierme-
dizin an der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover beschlossen: 
 
Änderung der Studienordnung für den 
Studiengang Tiermedizin an der Tier-
ärztlichen Hochschule Hannover vom 

10.08.2006,  
zuletzt geändert am 24.03.2011 

 
 
§ 8 Absatz 2 erhält folgende neue Fas-
sung:  
 
„Bei den in § 7 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 aufge-
führten Pflichtlehrveranstaltungen ist eine 
regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme 
(entsprechend den von den Kliniken und 
Instituten vorgegebenen Leistungsanforde-
rungen) bei der Meldung zu den einzelnen 
Prüfungsabschnitten nachzuweisen. So-
fern Fehlzeiten auf Gründen basieren, die 
die/der Studierende nicht zu vertreten hat 
(z.B. eigene Krankheit bzw. Krankheit ei-
gener Kinder, Gerichtstermin), kann 
dem/der Studierenden eine Nachholmög-
lichkeit angeboten werden. Der Veranstal-
tungsleiter / die Veranstaltungsleiterin be-
stimmt für diesen Fall Art, Umfang und 
Zeitpunkt der zu erbringenden Leistungen. 
Studierende, die an dem im Semester 
stattfindenden Bakumkurs und den vorge-
schriebenen Bestandsausfahrten teilneh-

men, sind für Parallelveranstaltungen ent-
schuldigt. 
 
Bei den Wahlpflichtveranstaltungen und 
dem praktischen Teil gilt Satz 1 entspre-
chend.  
 
An- und Abtestate zu Pflichtveranstaltun-
gen sind grundsätzlich möglich. Für An- 
und Abtestate müssen von der Zentralen 
Studienkommission genehmigte Ordnun-
gen vorliegen.“ 
 
Die vorstehende Ordnung wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. Sie tritt am Tage 
nach ihrer Veröffentlichung im Verkün-
dungsblatt der Hochschule in Kraft. 
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